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Die Darstellung der «Vita Cartusiana» im Bildprogramm
der Ittinger Klosterkirche

Schmuck und Bilderschmuck in Kartäuserkirchen

von Hans Peter Mathis

Die nach dem Ittinger Sturm von 1524 in nachgotischen
Formen wiederaufgebaute Kartäuserkirche ist in barocker
Zeit zweimal umgebaut und neu ausgestattet worden. Unter
dem Prior Christoph II. Schmid erhielt der einschiffige Bau
zwischen 1690 und 1703 ein neues Altarhaus und ein neues
Chorgestühl, unter dem Prior Anton von Saylern zwischen
1763 und 1765 ein neues Gewölbe, Stukkaturen, Wand- und
Deckenmalereien sowie neue Altäre.1 Die reichen Schnitzereien,

üppigen Stukkaturen, breiten Wand- und Deckenmalereien,

bunten Stuckmarmor- und Schnitzaltäre veränderten

den nachgotischen Raum so sehr, dass aus der schlichten

Gewölbehalle ein reichdekoriertes, barockes Schmuckkästchen

wurde. Stuckembleme, Schnitzfiguren, Wand- und
Deckenmalereien (Abb. 1) schmücken aber nicht nur, sie

bilden mit ihren Bildinhalten auch ein vielfältiges, geschlossenes

und theologisch interessantes ikonographisches
Programm, welches in seiner differenzierten Darstellung
der «Vita Cartusiana» im deutschsprachigen Raum einzigartig

dasteht. In über 60 bildlichen und emblematischen
Darstellungen gewährt uns der Zyklus einen Einblick ins
Wesen, in die Ursprünge, Geschichte und Spiritualität des
Kartäuserordens.

Allein schon der Reichtum des Raum- und Bilderschmuk-
kes in einer Kartäuserkirche erstaunt und wirft Fragen auf,
ist doch der Orden der schweigenden Mönche von seiner
Geisteshaltung und seinen Ordensvorschriften zur Armut,
Einfachheit und Bescheidenheit auch in baulichen
Angelegenheiten verpflichtet. Weshalb hat der Orden in seiner
sonst sprichwörtlichen Konstanz in wesentlichen Fragen
(«Cartusia numquam deformata, quia numquam reformata»)2

die bauliche Schlichtheit verlassen und in Kirchen und
Klöstern solchen Schmuckreichtum zugelassen? Welchen
Einflüssen oblagen die Kartäuser, dass sie die Schlichtheit
ihres Lebens auf das Geistige und auf ihre Zellen
beschränkt haben? Die erschlossenen Quellen zu diesen
Fragen sind spärlich, noch spärlicher ist die Literatur. Jean-
Pierre Aniel liefert in seiner Dissertation «Les maisons de
Chartreux»3 erste Beantwortungsansätze, sein Material ist
aber nur punktuell. Marijan Zadnikar untersucht in
einem Beitrag über die frühe Kartäuserarchitektur
insbesondere die Auswirkungen der Ordensregel auf die Bauweise

der Kartäuser, dringt aber themenbedingt nicht in die
besonders schmuckfreudige Neuzeit vor.4 Dies hat JÜRG

Ganz in einem Vortrag getan, welcher dem Thema
«Kartäuserkirchen zur Barockzeit» gewidmet war.5

Auch die folgenden Erklärungsversuche können nur
Steinchen im grossen Mosaik des Fragenkataloges sein, da

wichtige Quellen noch unerschlossen sind. Ebenso
bruchstückhaft sind auch die Ausführungen zur Ikonographie
und Ikonologie des Bilder-, Figuren- und Stuckschmuckes,
fehlen doch entsprechende Publikationen über vergleichbare

Ausschmückungen in Kirchen desselben Kulturkreises
weitgehend.6

1. Schmuck und Bilderschmuck in Kartäuserkirchen,

Die Kartäuser stützen ihre Vorschriften über die geistige
und materielle Armut auf die Anweisungen der Einsiedlermönche

in Ägyptens Wüste, insbesondere diejenigen des

Hieronymus ab7, wie überhaupt die Reformbewegungen des

hohen Mittelalters ein Zurück «ad fontes» darstellen. Der
Kartäusermönch versteht sich als Eremit im frühchristlichen

Sinn, er verlässt die Welt, um in der Einsamkeit der
«Wüste» als vergeistigtes Wesen Gott näherzukommen.
Gebet, Askese und Armut sind seine Mittel, um das hohe
Ziel zu erreichen. Im Gegensatz zu den reinen Eremitenorden

des Mittelalters8 machen sich die Kartäuser die grosse
Errungenschaft des gemeinschaftlichen, im Abendland
durch Benedikt begründeten Mönchstums zugute, um nach

dem Vorbild der frühchristlichen Laura zwar in der einsamen

Zelle zu meditieren und zu studieren, zu gegebener
Zeit jedoch miteinander zu beten, zu speisen und zu beraten.9

Ihre Klöster jedoch müssen einfach sein. Kein
überflüssiger Zierat soll die der Sittlichkeit, Bescheidenheit und
Einfachheit verpflichteten Mönche von ihrer mystischen
Versenkung abhalten, kein Gold- und Silberschmuck, keine
Paramente und Teppiche ihre geistige Verinnerlichung und
Verbindung mit Gott stören, Neugierde und Begierde
wecken. Die Weltflucht des Kartäusers bedeutet Abschied

von allen Schätzen der Welt, Busse tun heisst Verzicht, und
die erstrebenswerteste Reinheit im Geiste kann nur durch
inneren Antrieb, nicht durch Hilfestellungen von aussen

errungen werden.

Um die Armut und Schlichtheit in den Klosterbauten
aufrechterhalten zu können, haben die Kartäuser wie die

Zisterzienser Vorschriften in ihre «Consuetudines»10

aufgenommen. Die Schmuckvorschriften in den Statuten der

Kartäuser, mit ihrer Niederschrift um 1127 etwas früher
entstanden als die entsprechenden zisterziensischen, hat
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Guigo von Kastei, der fünfte Prior der Grande Chartreuse,
nach den Gebräuchen des Ordens formuliert und in die
Statuten integriert.11 In ihrer ersten Form beschränken sie
sich weitgehend auf liturgisches Gerät, während die
zwischen 1134 und 1251 durch das Generalkapitel des Ordens
aufgestellten zisterziensischen Vorschriften den
Bildschmuck und die Architektur betreffen.12 Eine gegenseitige
Beeinflussung der beiden Orden in der Schmuck-Gesetzgebung

ist - von einer weitgehenden Geistesverwandtschaft
der Orden abgesehen - nicht anzunehmen; zu sehr sind die
Vorschriften auf die Gebräuche des Ordens abgestimmt.
Beiden Vorschriften jedoch ist gemeinsam, dass sie aus der
Praxis herausgewachsen und im Laufe der Zeit nach Bedarf
geändert und erweitert worden sind. Während die Kartäuser
insbesondere im ausgehenden Mittelalter und in der
beginnenden Neuzeit Anweisungen zur Bilderausschmückung
und zur Gestalt der Bauten beigefügt haben, sind die
zisterziensischen Vorschriften seit dem 14. Jahrhundert fallengelassen

geworden. Der Zisterzienserorden ist ein Opfer
seiner Armut und seines Fleisses geworden. Verschiedene
Kartäuser aber haben immer wieder ihre Bewunderung für
die Konsequenz und Strenge des Zisterzienserordens und
seines Hauptheiligen Bernhard von Clairvaux, insbesondere

in seiner Apologia ad Guillelmum, ausgedrückt und
seine Aufforderung zur mönchischen Zucht als Vorbild
hingestellt.13 Im ersten Teil der ältesten Niederschrift der
Consuetudines, den Statuta Guigonis, behandelt der Verfasser

unter dem Abschnitt «De ornamenta capitulum XL»
Vorschriften zum liturgischen Gerät, zu Paramenten und
Teppichen:

«1. Ornamenta aurea vel argentea, praeter calicem & calamum.
quo sanguis domini sumitur, in ecclesia non habemus; pallia
tapetiaque reliquimus.»15a

Bereits die Schreibweise «non habemus» und «reliqui-
mus» verrät, dass es sich bei diesen Vorschriften um
Gebräuche aus dem Orden handelt. Deutlich setzt er die
Kartäuser als «non habentes» den «habentes» gegenüber
und meint damit wohl die gut bestellten Benediktinerabteien,

von deren Sakristei- und Kirchenausstattung wir uns im
Kirchenschatz des Klosters Reichenau mit seinen
Reliquienschreinen, Kelchen, Monstranzen, Kruzifixen,
Insignien und übrigem Kirchengerät eine gute Vorstellung
machen können.14 Die in der Grande Chartreuse anfänglich
praktizierte Schmucklosigkeit bezeugt der Benediktinerabt
Guibert von Nogent, welcher das Kloster 20 Jahre nach
seiner Gründung besucht hat: «Niemand besitzt Gold und
Silber; auch in der Kirche befindet sich kein Schmuck
ausser einem silbernen Kelch. Obwohl sie in jeder Hinsicht
arm leben, haben sie doch eine Bibliothek zusammengebracht.»15

Im zweiten Teil der Statuta antiqua, einer Zusammenfassung

aller bis 1259 revidierten Consuetudines, finden wir
unter dem Abschnitt «De diversis institutis capituli» (Kapitel

XXXII) eine Erweiterung der Vorschriften zu den
Paramenten und Liturgiegeräten:

«1. Ornamenta aurea vel argentea, praeter calicem in ecclesia non
habemus; nisi forte in stolis aut manipulis, sive in signaculis
librorum.

2. Casulas de boccaram, et de serico albo sustinemus. Pallia
tapetiaque reliquimus.

4. Praeter duas cruces, quos in ecclesiis nostris semper suis locis
stantes erectas habemus. Alias quos in loco secreto habere debe-
mus.»16

Von besonderem Interesse ist die Vorschrift über die
Anzahl und Aufstellung der Kreuze in den Kartäuserkirchen,

welche sich möglicherweise an die Vorschriften der
Zisterzienser anlehnt.17 Über den Bilderschmuck hingegen
verliert auch diese «Compilatio» kein Wort.

Dies sollte der Compilatio tertia vorbehalten sein, einer
unter dem Prior Franciscus Du Puy zusammengestellten
Kurzfassung der «Compilatio secunda», der bisherigen
Zusammenfassung der Consuetudines.18 Sie wurde 1510 als

erste gedruckt und mit einer «Bruno-Vita»-Darstellung von
Hans Asper versehen.19 Unter dem Kapitel III äussert sie

sich insbesondere über Bauliches und Probleme des

Bildschmuckes, während die Vorschriften zu den Liturgiegeräten

fallengelassen worden sind:

«5. Picturas et imagines curiosas, iuxta alias ordinata, in ecclesiis
et domibus ordinis, sive in vitreis, sive in tabulis, lapidibus, parieti-
bus et locis aliis, tanquam derogantes et contrarias simplicati,
rusticitati et humilitati nostri arrepti propositi reprehendimus, et ne
de cetero fiant inhibemus. Jam factas quo si commode et sine
scandalo fieri possit, tolli et amoveri volumus. Et quod de picturis et
imaginibus huius modi, illud et de édifiais, vestimentis equitaturis
ac earum ornamentu, et ceteris rebus curiosis omnibus ordinamus.
Super quo visitatores diligenter invigilent.»20

Der Abschnitt zeigt, dass die Kartäuser kein absolutes
Bilderverbot erlassen haben, sondern nur Malereien und
Bilder verbieten, welche Neugierde erregen und gegen die

guten Sitten (des Ordens) Verstössen, seien es nun Glasgemälde,

Tafelbilder, Bildhauerarbeiten, Wandmalereien oder
anderweitige Kunstwerke. Anstössiges muss nur dann
entfernt werden, wenn dies ohne Aufsehenerregen und
einfach vor sich gehen kann.

Die nächste Revision der Consuetudines aus dem Jahre
1582, welche in der Nova collectio statutorum ihren Niederschlag

gefunden hat, übernimmt diese Formulierung mit
leichten sprachlichen Abweichungen, erweitert aber um
Abschnitte, welche insbesondere den Bauvorgang und
dessen Bewilligungsweg formulieren.21 Anmerkungen zum
liturgischen Gerät und zu den Paramenten fehlen wie in der
«Compilatio tertia». Da die Statuten bis ins Jahr 1926 nicht
mehr revidiert worden sind und das Generalkapitel sich im
folgenden weitgehend nur zu Baumodalitäten geäussert
hat22, muss die Nova collectio statutorum als gestalterische
Vorschrift für die Ausschmückung der Ittinger Kirche im 17.

und 18. Jahrhundert Gültigkeit gehabt haben.
Zur Frage des Schmuckes und Bilderschmuckes in

Kartäuserkirchen ist aus dem Orden ausser den oben erwähnten

Statuten und einem Kommentar von Generalprior
Innozens Le Masson in den Annales Ordinis Cartusiensis23

nicht viel zu erfahren. In seiner eschatologischen Ausrichtung

ist der Kartäuser gehalten, den Tag im Hinblick auf den
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